
mitzufahren, als Pflichtverstoß gegen arbeitsvertragliche Weisungen (§§ 106, 6 II GewO)
ausgelegt werden können. Wenn A die ihr obliegende Treuepflicht übererfüllt, während die
I-GmbH die ihrerseits bestehende Fürsorgepflicht missachtet, kann ihr dies nicht zum Nach-
teil gereichen (ArbG Regensburg BeckRS 2021, 49278 Rn. 47). Deswegen erscheint es un-
zumutbar, dass A gegenüber ihrem Vorgesetzten hätte verlangen müssen, ein zweites Auto zu
nutzen. Eine derartige Obliegenheit bestand nicht, sodass kein Mitverschulden vorliegt.

Hinweis: Die Lösung legt an dieser Stelle wiederum die Ansicht des ArbG Regensburg und LAG
München zugrunde. Für überzeugend halten muss man sie nicht. Denn die Weisungsbefugnis des
Arbeitgebers besteht gerade nicht grenzenlos, sondern endet, wenn die Gesundheit der Mitarbeiter
beeinträchtigt wird (vgl. § 618 BGB). Eine aA ist daher gut vertretbar. Der Punkt mag unter dem
Gesichtspunkt einer eigenverantwortlichen Selbstgefährdung (instruktiv OLG Hamm MDR 2016, 159;
OLG Stuttgart VersR 2010, 1091) alternativ bereits in der Kausalität der Pflichtverletzung angesprochen
werden.

5. Zusammenfassung

Der Anspruch auf Schadensersatz ist nicht wegen Mitverschuldens zu kürzen.

E. ERGEBNIS

A hat gegen die I-GmbH einen Anspruch auf Schadensersatz gem. §§ 280 I, 241 II BGB in
Form der Freistellung von den Stornierungskosten iHv 3.000 EUR und einer billigen Ent-
schädigung in Geld wegen der Verletzung ihrer Fortbewegungsfreiheit während der Quaran-
täne.

Abschließender Hinweis: Darüber hinaus könnte noch an einen gleichgerichteten Anspruch aus § 670
BGB gedacht werden. Die Regelung betrifft zwar unmittelbar nur Aufwendungen des Auftragnehmers,
wird aber analog auf Vermögensopfer, die der Arbeitnehmer anlässlich der Ausführung des Arbeits-
verhältnisses eingeht (vgl. Dütz/Thüsing, Arbeitsrecht, 27. Aufl. 2022, Rn. 184), und analog auch auf
risikospezifische Zufallsschäden (vgl. Staudinger/Martinek/Omlor, BGB, 2017, BGB § 670 Rn. 17 ff.)
angewandt. Soweit es sich bei den geltend gemachten Positionen um Aufwendungen handelt, hat A sie
aber nicht zum Zwecke der Ausführung des Arbeitsverhältnisses getätigt. Soweit die Positionen als
Schaden einzuordnen sind, hat sich kein betriebliches Risiko realisiert.

Für die durch den Bearbeitervermerk ausgenommenen deliktischen Ansprüche ergeben sich keine
größeren Probleme. § 831 I BGB scheitert bereits daran, dass Z als Organ der Gesellschaft kein Ver-
richtungsgehilfe ist (vgl. Looschelders, Schuldrecht Besonderer Teil, 17. Aufl. 2022, § 67 Rn. 3). Im
Rahmen der Prüfung eines Schadensersatzanspruches aus § 823 I BGB, bei dem sich die I-GmbH das
Verhalten des Z nach § 31 BGB zurechnen lassen muss, wären die oben behandelten Probleme gleich-
sam anzusprechen (zur Frage eines Anspruchs nach § 823 II BGB s. allgemein Brand/Becker NJW 2020,
2665 (2670); Reifelsberger CoVuR 2020, 357 (359 f.)). Neben den Ansprüchen gegen die I-GmbH
stünde A freilich auch gem. § 823 I BGB ein Anspruch gegen Z zu.
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worden ist, stachelt B den A an, sich „mal so richtig volllaufen“ zu lassen. Dabei hält B es –
wie A – zu diesem Zeitpunkt zwar für möglich, dass A die Steuerungsfähigkeit verliert, aber
nicht, dass A „Dummheiten“ in Form von Straftaten begehen wird. B selbst trinkt nur
alkoholfreie Getränke und bleibt völlig nüchtern.

Mittlerweile ist es 2:00 Uhr morgens geworden. Nachdem der Wirt keine weiteren Getränke
mehr ausschenkt, hat B für sich und A gezahlt und ist mit einem Taxi nach Hause gefahren. A
brütet über seinem letzten Bier weiter über sein Unglück. Ihm fällt jetzt – nunmehr mit über
2 Promille Blutalkoholkonzentration und in einem jedenfalls sicher erheblich in der Schuld-
fähigkeit verminderten Zustand – ein, dass F nach Ende ihrer Schicht von der Arbeit höchst-
wahrscheinlich in Kürze in der Nähe auf der B33 Richtung Radolfzell nach Hause vor-
beifahren wird. Sofort hört er mit dem Weitertrinken auf, setzt sich ans Steuer seines Pkw
und fährt los. Nachdem er eine gewisse Zeit an einer Einmündung an der B33 gewartet hat,
erkennt er tatsächlich den von F gefahrenen Pkw als einziges Fahrzeug weit und breit. In dem
Willen, der F einen Schrecken dafür einzujagen, dass sie ihn verlassen hat, fährt er ihr nach,
überholt ihren Pkw und fährt auf der Überholspur von links auf diesen bedrohlich zu.
Obwohl A fest damit gerechnet hat, dass es zwar sehr knapp wird, F aber gerade noch
ausweichen können wird, handelt er nur aufgrund seiner Alkoholisierung so übermäßig, dass
sein Pkw mit dem der F kollidiert, F gegen ein Hindernis geschleudert wird und sofort
verstirbt. A hat etwas mehr Glück, auch sein Pkw kommt schließlich unter einigen Beschädi-
gungen unmittelbar in der Nähe zum Stehen.

Nachdem er sich vergewissert hat, dass für F keine Hilfe mehr möglich und kein Mensch weit
und breit zu sehen ist, flieht der blutbeschmierte und verletzte A von der Szene: Er läuft ca.
200 Meter auf das Industriegelände und ruft währenddessen B an. Ihm sagt er, er habe einen
schweren Unfall verursacht, bei dem ein anderer Pkw schwer beschädigt worden sei. B solle
ihn unverzüglich an einer bestimmten Stelle an einem nahegelegenen Industriegelände abho-
len, damit das mit seiner Alkoholfahrt nicht herauskomme. B ist einverstanden, er möchte
damit auch verhindern, dass ihm ein Vorwurf aus seinem Verhalten in der Kneipe gemacht
wird. Wenige Minuten später kommt er mit seinem Pkw an dem Industriegelände an und
nimmt A zu sich nach Hause.

Wie haben sich A und B nach dem StGB strafbar gemacht? Die §§ 211–240, 315 d StGB sind nicht zu
prüfen. A ist vom genannten Zeitpunkt bis einschließlich zu seiner Mitnahme durch B sicher zumindest
in einem erheblich in der Schuldfähigkeit verminderten und möglicherweise schuldunfähigen Zustand
hinsichtlich aller seiner Taten.

& LÖSUNG

1. Tatkomplex: Strafbarkeit von A und B bis zum Unfall

A. STRAFBARKEIT VON A

I. §§ 315b I Nr. 3, III; 315 III Nr. 2, Alt. 1 StGB

Indem er bedrohlich auf F zufuhr, könnte sich A gem. §§ 315 b I Nr. 3, III; 315 III Nr. 2,
Alt. 1 StGB strafbar gemacht haben.

1. Objektiver Tatbestand

A müsste den objektiven Tatbestand verwirklicht haben.

a) Öffentlicher Straßenverkehr

Das Geschehen spielte auf der Bundesstraße 33, mithin im öffentlichen Straßenverkehr.

b) Tathandlung

Fraglich ist allerdings, ob A durch ein Fahrverhalten mit seinem Pkw den Tatbestand von
§ 315 b StGB verwirklichen konnte. Wie aus dem Wortlaut des Merkmals „Eingriff“ von
§ 315 b I Nr. 3 StGB und seiner Stellung neben § 315 c StGB deutlich wird, soll der Tat-
bestand grundsätzlich nur Eingriffe von außen und gerade nicht das (Fehl-)Verhalten von am
Verkehr teilnehmenden Personen erfassen (vgl. etwa MüKoStGB/Pegel, Münchener Kom-
mentar zum StGB, 4. Aufl. 2022, § 315 b 13 ff.; Rengier, Strafrecht Besonderer Teil II,
23. Aufl. 2022, § 45 Rn. 3). Allerdings ist – unter anderem zum möglichen Rückgriff auf
§ 315 b III StGB – nach stRspr und hL anerkannt, dass ein Eingriff auch durch das Benutzen
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